
UVZ-Nr.
V\l i 37.J I 2026

vom22. April 2026

Mutares SE & Co. KGaA, Ausübung gen. Kapital (lp)

Bescheinigung nach S 181 Abs. 1 Satz 2 AktG

Aufgrund S 181 Abs. 1 Satz2 AktG bescheinige ich hiermit, dass der nachste-

hend aufgeführte Wortlaut den Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft in Firma

Mutares SE & Go. KGaA

mit dem Sitz in München

wiedergibt, wie er sich nach dem Beschluss über die Anderung des Gesell-

schaftsvertrags gemäß des Aufsichtsratsbeschlusses vom 22. April 2026 dar-

stellt und dass die geänderten Bestimmungen mit dem Beschluss über die Ge-

sellschaftsvertragsänderung und die unveränderten Bestimmungen mit dem

zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesell-

schaftsvertrages ü bereinstimmen.

München, den 22. April 2026

Dr. Si n Weiler

Notar

3FF2J



(1)

(2)

(3)

SATZUNG
der

Mutares SE & Co. KGaA

A.
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

s1
Firma, Sitz und Geschäftsjahr

Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien und führt die Firma

Mutares SE & Co. KGaA

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

s2
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist

(a) der Enverb, das Halten, die Verwaltung, die Veräußerung und Verurer-

tung von Grundeigentum und Beteiligungen jeder Art an Unternehmen;

(b) die Erbringung von erlaubnisfreien Beratungsleistungen gegenüber ver-

bundenen und anderen Unternehmen (ausgenommen Rechts- und Steu-

erberatung);

(c) die Venrvaltung eigenen Vermögens;

(d) die Erbringung sonstiger erlaubnisfreier Dienstleistungen im Zusammen-

hang mit den vorgenannten Tätigkeiten.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit

dem Gegenstand des Unternehmens verbunden sind oder diesen begünstigen

bzw. direkt oder indirekt fördern,
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(3) Die Gesellschaft ist zu diesem Zweck auch berechtigt, andere Unternehmen,
insbesondere solche, deren Unternehmensgegenstand sich ganz oder teil-
weise auf die in $ 2 Abs. (1) genannten Gebiete erstrecken, im ln- und Ausland
zu gründen, zu enruerben, sich an solchen zu beteiligen sowie solche Unter-
nehmen zu leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung zu beschrän-
ken. Die Gesellschaft ist zudem berechtigt, im ln- und Ausland Zweignieder-
lassungen, Betriebsstätten, Agenturen und Repräsentanzen zu errichten, zt)

unterhalten und aufzugeben. Die Gesellschaft kann Unternehmensverträge je-

der Art abschließen sowie ihren Betrieb, auch von ihr gehaltene Beteiligungen,
ganz oder teilweise durch Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt
ist, führen lassen oder auf solche übertragen oder ausgliedern. Die Gesell-
schaft kann ihre Tätigkeit auch auf einen Teil der in $2Abs. (1) genannten
Tätig keiten besch ränken.

s3
Bekan ntmach u n gen u nd I nformatio nsüberm ittl u n g

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Sofern
gesetzlich zwingend eine andere Bekanntmachungsform erforderlich ist, tritt
an die Stelle des Bundesanzeigers diese Bekanntmachungsform.

(2) lnformationen an die Aktionäre der Gesellschaft können, soweit gesetzlich zu-
lässig, auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden.

B.

GRUNDKAPITAL UND AKTIEN

s4
Grundkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.617.907,00 (in Worten:
Worten: fünfundzwanzig Millionen sechshundertsiebzehntausend neunhun-
dertsieben Euro).

(2) Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 25.617.907 Stückaktien (Ak-

tien ohne Nennbetrag).
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(3) Das bei der Umwandlung der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf
Aktien vorhandene Grundkapital in Höhe von EUR 15.496.292,00 (in Worten:
fünfzehn Millionen vierhundertsechsundneunzigtausend zweihundertzweiund-
neunzig Euro) wurde durch Formwechsel des Rechtsträgers bisheriger
Rechtsform, der mutares AG mit Sitz in München, erbracht.

(4) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 3. Juni 2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.153.851,00
(in Worten: vier Millionen einhundertdreiundfünfzigtausendachthundert-
einundfünfzig Euro) durch Ausgabe von bis zu 4.153,851 neuen auf den Na-

men lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(,,Geneh m igtes Kapital 202411").

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, Die Aktien
können dabei nach $ 186 Abs. 5 AktG auch von einem oder mehreren Kredit-

institut(en), Wertpapierinstitut(en) oder gemäß S 53 Abs. 1 Satz 1 oder

S 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen
Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären
der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht).

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist jedoch ermächtigt, das Bezugs-
recht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere
Kapitalerhöhu ngen im Rah men des Genehm igten Kapitals 202411 auszusch I ie-

ßen,

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

(ii) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der
Gesellschaft nicht wesentlich im Sinne der $$ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186

Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die unter Ausschluss des

Bezugsrechts gemäß S 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen

Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 20 o/o

des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreitet, und zwar weder
zumZeitpunkt des Wirksamwerdens noch - wenn dieser Betrag geringer

ist - im Zeitpunkt der Ausübung des Genehmigten Kapitals 202411. Auf

diese Begrenzung von 20 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag

des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, (a) die während
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der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 202411aufgrund einer Ermächti-
gung zur Veräußerung eigener Aktien gemäß $ 71 Abs. 1 Nr, 8 Satz 5
Halbsatz 2 AktG in Verbindung mit S 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden; (b) die zur
Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Options-

rechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben werden

oder auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen in entspre-

chender Anwendung des S 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit

des Genehmigten Kapitals 202411 unter Ausschluss des Bezugsrechts

der Aktionäre ausgegeben werden; (c) die während der Laufzeit des Ge-

nehmigten Kapitals 202411 aus anderem genehmigtem Kapital gemäß

S 203Abs.2 Satz 1 AktG in Verbindung mit S 186 Abs.3 Satz4 AktG

oder auf der Grundlage sonstiger Kapitalmaßnahmen in entsprechender
Anwendung von S 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden;

(iii) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere - aber ohne
Beschränkung hierauf - im Rahmen von Unternehmenszusammen-

schlüssen oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) Enruerbs von Unter-
nehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-

men oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich Forde-

rungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, oder zur
Bedienung von Schuldverschreibungen, die gegen Sacheinlagen ausge-
geben werden;

(iv) soweit es erforderlich ist, um lnhabern bzw, Gläubigern von Wandel-

sch u ldversch reibungen, Optionsschu ldversch reibungen, Gen ussrechten

u nd/oder Gewi n nschu ldversch reibungen (bzw. Kombinationen d ieser I n-

strumente) (nachstehend gemeinsam,,Schuldverschreibungen"), die

mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Options-
pflichten ausgestattet sind und die von der Gesellschaft oder einer un-

mittelbaren oder m ittelbaren Beteilig ungsgesellschaft ausgegeben wu r-

den oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue, auf den Namen lau-

tende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es

ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Er-

füllung von Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär zustünde oder

soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht bezüglich solcher Schuldverschrei-

bungen ausübt, ganz oder teilweise Aktien der Gesellschaft anstelle der

Zahlung des fälligen Geldbetrags zu gewähren;
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(v) um im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten
Programmen Mitgliedern des Vorstands der persönlich haftenden Gesell-
schafterin der Gesellschaft, Mitgliedern des Vertretungsorgans eines mit
der Gesellschaft im Sinne von $ 15 AktG verbundenen Unternehmens
oder Arbeitnehmern der Gesellschaft und ihrer im Sinne von $ 15 AktG
verbundenen Unternehmen neue Aktien gegen Bar- und/oder Sachein-
lage, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, zu gewähren.

Die neuen Aktien können dabei auch unter Zwischenschaltung eines
Kreditinstituts, eines Wertpapierinstituts oder eines nach $ 53 Abs. 1 Satz
1 oder S 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Kreditwesengesetzes tätigen
Unternehmens ausgegeben werden, Soweit gesetzlich zulässig, können
die neuen Aktien auch in der Weise ausgegeben werden, das die auf sie

zu leistende Einlage aus dem Teildes Jahresüberschusses gedecktwird,
den Vorstand und Aufsichtsrat nach $ 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinn-
rücklagen einstellen könnten. Soweit Mitgliedern des Vorstands der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft Aktien gewährt wer-
den sollen, entscheidet hierüber der Gesellschafterausschuss der Ge-
sellschaft;

(vi) zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der
Gesellschaft (auch teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage von Di-

videndenansprüchen der Aktionäre ausgegeben werden (Aktiendivi-

dende).

Die Ausgabe von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
darf nach dieser Ermächtigung im Rahmen des Genehmigten Kapitals 202411

nur erfolgen, wenn auf die Summe der neuen Aktien zusammen mit Aktien,
die von der Gesellschaft während der Laufzeit des Genehmigten Kapi-
tals 202411 unter einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre ausgegeben oder übertragen werden oder aufgrund einer
während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 202411auf der Grundlage der
Ausnutzung einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts
begebenen Wandelschuldverschreibung und/oder Optionsschuldverschrei-
bung auszugeben sind, rechnerisch ein Anteil am Grundkapital der Gesell-
schaft von insgesamt nicht mehr als 20 % des Grundkapitals der Gesellschaft
entfällt, und zwar sowohl zum Zeilpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermäch-
tigung als auch - wenn dieser Betrag geringer ist - im Zeitpunkt der Ausübung
dieser Ermächtigung.
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(5)

(6)

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats den weiteren lnhalt der Aktienrechte und die Bedingungen
der Aktienausgabe festzulegen. Dies umfasst auch die Festlegung der Ge-
winnanteilsberechtigung der neuen Aktien, welche abweichend von $ 60 Abs.
2 AktG auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr festgelegt werden
kann. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Ka-
pitals 202411oder dem Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals 202411die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.

[bleibt frei]

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 2.105.875,00 (in Worten:
zwei Millionen einhundertfünftausend achthundertfünfundsiebzig Euro) durch
Ausgabe von bis zu 2.105.875 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien
bedingt erhöht (,,Bedingtes Kapital 202411").

Das Bedingte Kapital2024ll dient der Gewährung von auf den Namen lauten-
den Stückaktien bei der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, bei
der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. beiAusübung eines
Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fäl-
ligen Geldbetrages Aktien der Gesellschaft zu gewähren, an die lnhaber bzw.
Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibun-
gen, Gen ussrechten u nd/oder Gewin nschuldversch reibu ngen (bzw. Komb i na-
tionen dieser lnstrumente) (nachstehend gemeinsam,,Schuldverschreibun-

9@tr"), die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung
vom 4. Juni 2024 unter Tagesordnungspunkt 11 ausgegeben worden sind.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 4. Juni 2024 unter Tagesord-
nungspunkt 11 jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die be-
dingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die lnhaber bzw.
Gläubiger von Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer
von der Gesellschaft abhängigen oder in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbesitz stehenden Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbe-
schlusses der Hauptversammlung vom 4. Juni 2024 unter Tagesordnungs-
punkt 11 bis zum 3. Juni 2029 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren
Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen bzw. Wandlungs- oder
Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllen oder soweit die
Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der
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Gesellschaft gewährt und soweit die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw.-
Wandlungs- oder Optionspflichten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus
genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden.

Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie

entstehen, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil.

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapi-
talerhöh u ng festzusetzen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen lnan-
spruch nahme des Bed ingten Kapitals 202411 anzupassen. Entsprechendes g ilt

für den Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuld-
verschreibungen nach Ablauf der Ermächtigungsfrist sowie für den Fall der
Nicht- oder nicht vollumfänglichen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 202411

nach Ablauf sämtlicher Options- und Wandlungsfristen.

(7) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 245.176,00 (in Worten:
Zweihundertfünfundvierzigtausend einhundeftsechsundsiebzig Euro) durch
Ausgabe von bis zu 245.176 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt
erhöht (,,Bedingtes Kapital 201 9/ll").

Das Bedingte Kapital20l9lll dient ausschließlich der Ausgabe von Aktien der
Gesellschaflzur Bedienung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft,
die an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und Arbeitnehmer der Ge-
sellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von

mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im Sinne der $$ 15 ff. AktG
in Form von Aktienoptionen nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses
der Hauptversammlung vom 23. Mai 2019 gewährt wurden oder werden. Die

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie nach Maßgabe
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 23. Mai2019 Ak-
tienoptionen gewährt wurden oder werden, die lnhaber der Aktienoptionen von

ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaftzur Bedienung
der Aktienoptionen keine eigenen Aktien gewährt, wobei für die Gewährung
und Abwicklung von Aktienoptionen an die Mitglieder des Vorstands der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft ausschließlich der Gesell-
schafterausschuss zuständig ist. Die neuen, auf den Namen lautenden Stück-
aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die Ausgabe
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erfolgt, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entspre-

chend der jeweiligen lnanspruchnahme des bedingten Kapitals 2019/ll und

nach Ablauf sämtlicher Ausübungsfristen zu ändern.

(8) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 387.000,00 (in Worten:

Euro dreihundertsiebenundachtzigtausend) durch Ausgabe von bis zt)

387.000 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (,,Bedingtes
Kapital 202111"). Das Bedingte Kapital 202111 dient ausschließlich der Aus-
gabe von Aktien der Gesellschaft zur Bedienung von Bezugsrechten auf Ak-
tien der Gesellschaft, die an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und

Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen
und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im

Sinne der $$ 15ff. AktG in Form von Aktienoptionen nach Maßgabe des Er-

mächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 20. Mai 2021 gewährt
wurden oder werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch-
geführt, wie nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 20. Mai 2021 Aktienoptionen gewährt wurden oder werden,

die lnhaber der Aktienoptionen von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen
und die Gesellschaftzur Bedienung der Aktienoptionen keine eigenen Aktien
gewährt, wobei für die Gewährung und Abwicklung von Aktienoptionen an die
Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin der Ge-
sellschaft ausschließlich der Gesellschafterausschuss der Gesellschaft zu-

ständig ist. Die neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien nehmen vom

Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die Ausgabe erfolgt, am Gewinn teil.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen lnan-

spruchnahme des Bedingten Kapitals 202111und nach Ablauf sämtlicher Aus-
übungsfristen zu ändern.
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s5
Aktien

(1) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen

(2) Die Aktionäre der Gesellschaft haben der Gesellschaft zur Eintragung in das
Aktienregister die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu machen.

(3) Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen,
soweit dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung nach den Regeln
einer Börse erforderlich ist, an der die Aktie zum Handel zugelassen ist. Die

Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die einzelne Aktien
(Einzelaktien) oder mehrere Aktien (Sammelaktien) verkörpern. Ein Anspruch
der Aktionäre auf Ausgabe von Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen ist

ausgeschlossen.

(4) Die Form und den lnhalt der Aktienurkunden, etwaigen Gewinnanteils- und

Erneuerungsscheinen setzt die persönlich haftende Gesellschafterin fest. Das

Gleiche gilt für Schuldverschreibungen und Zinsscheine.

Seite 9/31



c.
VERFASSUNG DER GESELLSCHAFT

Persönlich haftende Gesellschafterin

s6
Persön I ich haftende Gesel lschafteri n, Sonderei n lage, Rechtsverhält-

nisse, Ausscheiden

(1) Persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft ist die

Mutares Management SE

mit Sitz in München

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat keine Sondereinlage erbracht
und ist hierzu weder berechtigt noch verpflichtet. Sie ist weder am Gewinn und

Verlust noch am Vermögen (einschließlich der stillen Reserven) der Gesell-
schaft beteiligt. lm Falle ihres Ausscheidens aus der Gesellschaft steht ihr kein

Auseinandersetzungsguthaben zu. Ebenso ist sie nicht an einem Liquidations-

erlös beteiligt,

(3) Die persönlich haftende Gesellschafterin scheidet aus der Gesellschaft aus,

wenn nicht mehr (mindestens) 50 % plus eine Aktie an der persönlich haften-
den Gesellschafterin unmittelbar oder mittelbar von einer oder mehreren juris-

tischen oder natürlichen Personen gehalten werden, die gemeinsam mit mehr
als 15 % des Grundkapitals an der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar ge-

mäß $ 17 Abs. 1 AktG beteiligt sind; dies gilt nicht, wenn alle Aktien an der
persönlich haftenden Gesellschafterin unmittelbar oder mittelbar von der Ge-

sellschaft gehalten werden. Gesetzliche Ausscheidensgründe bleiben unbe-
rührt.

(4) Scheidet die persönlich haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft aus

oder ist dieses Ausscheiden abzusehen, so ist der Gesellschafterausschuss
berechtigt und verpflichtet, unverzüglich bzw. zum Zeitpunkt des Ausschei-
dens der persönlich haftenden Gesellschafterin eine Kapitalgesellschaft, de-
ren sämtliche Anteile von der Gesellschaft gehalten werden, als neue persön-

lich haftende Gesellschafterin in die Gesellschaft aufzunehmen. Scheidet die
persönlich haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft aus, ohne dass
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gleichzeitig eine solche neue persönlich haftende Gesellschafterin aufgenom-
men worden ist, wird die Gesellschaft übergangsweise von den Kommandit-
aktionären allein fortgesetzt. Der Gesellschafterausschuss hat in diesem Fall

unverzüglich die gerichtliche Bestellung eines Notvertreters zu beantragen,
der die Gesellschaft bis zur Aufnahme einer neuen persönlich haftenden Ge-

sellschafterin gemäß Satz 1 dieses Absatzes vertritt, insbesondere bei Enruerb

bzw. Gründung dieser persönlich haftenden Gesellschafterin. Der Aufsichtsrat
ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Wechsel der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin zu berichtigen.

s7
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft,

Aufwendu ngsersatz u nd Verg ütu ng

(1) Die Gesellschaft wird gesetzlich allein durch die persönlich haftende Gesell-
schafterin vertreten. Ausgenommen sind Rechtsbeziehungen zwischen der
Gesellschaft einerseits und der persönlich haftenden Gesellschafterin
und/oder ihren Organmitgliedern andererseits sowie die Ausübung von Rech-
ten aus oder im Zusammenhang mit den von der Gesellschaft an der persön-

lich haftenden Gesellschafterin gehaltenen Anteilen. lnsoweit vertritt allein der
Gesellschafterausschuss die Gesellschaft .

(2) Der Gesellschafterausschuss kann die persönlich haftende Gesellschafterin
und einzelne, mehrere oder sämtliche Mitglieder des Vorstands der persönlich

haftenden Gesellschafterin generell oder für den Einzelfall vom Verbot der
Mehrfachvertretung gemäß S 181 2, Alternative BGB befreien; S 112AktG
bleibt unberührt.

(3) Prokuristen der Gesellschaft können nur in der Weise bestellt werden, dass
sie gemeinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin oder einem wei-
teren Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind.

(4) Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt der persönlich haftenden
Gesellschafterin. Ausgenommen sind Rechtsbeziehungen zwischen der Ge-

sellschaft einerseits und der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder
ihren Organmitgliedern andererseits sowie die Ausübung von Rechten aus

oder im Zusammenhang mit den von der Gesellschaft an der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin gehaltenen Anteilen. lnsoweit führt allein der Gesell-
schafterausschuss die Geschäfte der Gesellschaft.
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(5) Die Geschäftsführungsbefugnis der persönlich haftenden Gesellschafterin und

des Gesellschafterausschusses umfasst auch außergewöhnliche Geschäfts-
führungsmaßnahmen. Das Zustimmungs- und Widerspruchsrecht in Bezug

auf Geschäftsführungsmaßnahmen im Sinne des $ 1 1 1b Abs. 1 AktG ist dem
Gesellschafterausschuss übertragen. lm Übrigen ist das Zustimmungs- und
Widerspruchsrecht der Aktionäre in der Hauptversamml u ng bei a u ßergewöh n-

lichen Geschäftsführungsmaßnahmen ausgeschlossen.

(6) Der persönlich haftenden Gesellschafterin werden sämtliche Auslagen im Zu-
sammenhang mit der Führung der Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich
der Vergütung ihrer Organmitglieder, ersetzt. Die persönlich haftende Gesell-
schafterin rechnet ihre Aufirvendungen grundsätzlich monatlich ab; sie kann
Vorschuss verlangen.

(7) Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält für die Übernahme der Ge-
schäftsführung der Gesellschaft und der Haftung von der Gesellschaft eine
gewinn- und verlustunabhängige jährliche Vergütung in Höhe von 4 % ihres
G ru nd kap itals, zuzüg I ich ei ner etwai g g esch u ld eten U msatzsteuer,

(8) lm Verhältnis zu den Kommanditaktionären sind alle Vergütungen und Bezüge
der persönlich haftenden Gesellschafterin ungeachtet etwa abweichender
steuerlicher Vorschriften als Aufinand der Gesellschaft zu behandeln,

(9) Die persönlich haftende Gesellschafterin und ihre Organmitglieder werden in

eine im lnteresse der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unter-
haltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung einbezogen, soweit eine
solche besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.

il.
Aufsichtsrat

s8
Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung
gewählt werden.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vorbehaltlich einer anderweitigen
Festlegung der Amtszeit durch die Hauptversammlung für die Zeit bis zur Be-

endigung der Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das
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vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr,
in welchem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Die einma-
lige oder mehrmalige Wiederbestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrats ist
zulässig.

(3) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied des
Aufsichtsrats erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds
des Aufsichtsrats, soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers
nicht abweichend bestimmt. Entsprechendes gilt, wenn eine Nachwahlwegen
Wahlanfechtung notwendig wird.

(4) Die Hauptversammlung kann für die von ihr gewählten Mitglieder des Auf-
sichtsrats gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer beider Bestel-
lung festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn
Mitglieder des Aufsichtsrats, als deren Ersatzmitglieder sie bestellt wurden, vor
Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, ohne dass ein Nach-
folger gewählt wird. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen
Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Beendigung der Hauptversammlung, in der
eine Nachwahl nach vorstehendem $ 8 Abs. (3) stattfindet, spätestens jedoch
mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds des Aufsichtsrats. Er-

lischt das Amt des an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds getretenen
Ersatzmitglieds infolge der Nachwahl, bedarf diese Nachwahl einer Mehrheit
von dreiVierteln der abgegebenen Stimmen. War das infolge einer Nachwahl
ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Mitglieder des Aufsichtsrats be-
stellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf.

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt auch
ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats oder, im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vor-
sitzenden, gegenüber seinem Stellvertreter mit einer Frist von zwei Wochen
niederlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, im Falle der Amtsnieder-
legung durch den Vorsitzenden, sein Stellvertreter können die Frist abkürzen
oder auf die Einhaltung der Frist verzichten.

(6) Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin können
nicht Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sein; die Mitgliedschaft im

Aufsichtsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie die Mitglied-
schaft im Gesellschafterausschuss der Gesellschaft sind mit einer
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Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft vereinbar, soweit zwingende
gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen,

se
Vorsitzender u n d Stel lvertreter

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellver-
treter. Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Mit-
glieder des Aufsichtsrats neu gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung
bedarf es keiner besonderen Einladung. Bei der Wahl des Vorsitzenden des
Aufsichtsrats übernimmt das an Lebensjahren älteste Mitglied des Aufsichts-
rats den Vorsitz.

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters entspricht, soweit
nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mit-
glied des Aufsichtsrats.

(3) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus,
so hat der Aufsichtsrat jeweils unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen.

(4) Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat in allen Fällen, in denen er bei Verhin-
derung des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung handelt, die gleichen
Rechte wie der Vorsitzende mit Ausnahme der dem Vorsitzenden nach

$ 11 Abs. (7) dieser Satzung zustehenden Zweitstimme (Stichentscheid).

(5) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch
den Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert ist, von seinem Stellvertreter
abgegeben. Der Vorsitzende und bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter
sind ermächtigt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzu nehmen.

s10
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch Gesetz oder die
Satzung zugewiesen werden. Wenn und solange der Gesellschafteraus-
schuss der Gesellschaft nicht vollständig gemäß $ 14 Abs. (1) dieser Satzung
besetzt ist, nimmt der Aufsichtsrat vorübergehend auch die Aufgaben und Be-
fugnisse des Gesellschafterausschusses der Gesellschaft wahr.
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(2) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin zu überwachen. Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schriften so-
wie die Vermögensgegenstände der Gesellschaft einsehen und prüfen.

(3) ln Abweichung zu S 287 Abs. 1 AktG führt der Gesellschafterausschuss die
Beschlüsse der Kommanditaktionäre aus und vertritt die Kommanditaktionäre
gegenüber der persönlich haftenden Gesellschafterin. ln Abweichung zu $ 284
Abs. 1 AktG entscheidet der Gesellschafterausschuss über die Befreiung der
persönlich haftenden Gesellschafterin und ihrer Organmitglieder vom Wettbe-
werbsverbot.

(4) Der Aufsichtsrat ist ohne Beschluss der Hauptversammlung befugt, Anderun-
gen der Satzung zu beschließen, die nur ihre Fassung betreffen.

s 11

Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden unter Einhal-
tung einer Frist von mindestens zehn Tagen einberufen. Bei der Berechnung
der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sit-
zung nicht mitgerechnet. Die Einberufung kann schriftlich, per Telefax, per E-

Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel erfolgen. Der
Vorsitzende kann diese Frist in dringenden Fällen angemessen verkürzen und
die Sitzung auch mündlich oder fernmündlich einberufen. lm Übrigen gelten
hinsichtlich der Einberufung des Aufsichtsrats die gesetzlichen Bestimmungen
sowie die Regelungen der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat.

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden geleitet.

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf
Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Auf-
sichtsrats können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder mittels
sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonfe-
renz) abgehalten und einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats telefonisch oder
mittels elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz)
zugeschaltet werden; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege
der Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikations-
mittel (insbesondere Videokonferenz) erfolgen. Telefonisch oder mittels elekt-
ronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz)
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zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als anwesend, Abwesende
bzw. nicht telefonisch oder über elektronische Kommunikationsmittel (insbe-
sondere Videokonferenz) teilnehmende oder zugeschaltete Mitglieder des
Aufsichtsrats können auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichts-
rats teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Mit-
glied des Aufsichtsrats überreichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre

Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während der Sitzung oder nachträglich
innerhalb einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden ange-
messenen Frist auch mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mit-
tels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel abgeben. Ein Recht zum
Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschluss-
fassung besteht nicht.

(4) Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der
Einladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung
mitgeteilt worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats
widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit
zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden
angemessenen Frist schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-
Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel der Be-

schlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme abzugeben. Der Be-
schluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied des Aufsichtsrats
innerhalb der Frist widersprochen hat,

(5) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen (im Sinne von

$ 11 Abs. (3)) schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger ver-
gleichbarer Kommunikationsmittel sowie in Kombination der vorgenannten
Formen erfolgen, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies unter Beach-
tung einer angemessenen Frist anordnet oder sich alle Mitglieder des Auf-
sichtsrats an der Beschlussfassung beteiligen. Mitglieder, die sich bei der Be-

schlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Be-

schlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden
angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.

(6) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder,
aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilneh-
men. ln jedem Fall müssen drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilneh-
men. Abwesende bzw. nicht telefonisch oder über elektronische Kommunika-
tionsmittel (insbesondere Videokonferenz) teilnehmende oder zugeschaltete
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Mitglieder des Aufsichtsrats, die nach Maßgabe von $ 11 Abs. (3) bzw.

Abs. (5) ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschluss-
fassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfas-
sung teil.

(7) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men, soweit das Gesetz oder die Satzung nicht zwingend etwas anderes be-

stimmen. Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene
Stimmen. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so gibt die Stimme des

Vorsitzenden den Ausschlag (Stichentscheid). Dies gilt im Falle der Verhinde-
rung des Vorsitzenden auch für eine schriftliche Stimmabgabe. lst der Vorsit-
zende verhindert und überreicht niemand für ihn eine schriftliche Stimmab-
gabe, steht dieses Recht seinem Stellvertreter nicht zu,

(8) Über die Beschlüsse und Sitzungen (im Sinne von $ 11 Abs. (3)) des Auf-
sichtsrats sind Niederschriften zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen

Sitzung oder bei Beschlüssen außerhalb von Sitzungen (im Sinne von

$ 11 Abs. (3)) vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder bei dessen Verhinde-
rung durch dessen Stellvertreter zu unterzeichnen sind, Das Nähere bestimmt
die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats.

(9) Soweit nicht ausschließlich interne Organisationsfragen des Aufsichtsrats be-

troffen sind, hat jedes Mitglied des Vorstands der persönlich haftenden Gesell-
schafterin grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht bei den Sitzungen des Auf-
sichtsrats, sofern der Aufsichtsrat im Einzelfall durch Beschluss keine abwei-
chende Anordnung trift,

s12
Geschäftsordnung

Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestim-
mungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung.

s 13

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats

(1) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die in Ausübung ihres Amtes ent-
standenen notwendigen Auslagen erstattet, zu denen auch die anfallende Um-

satzsteuer gehört.
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(2) Über die Höhe einer etwaigen Vergütung beschließt die Hauptversammlung.
Die Hauptversammlung kann die Vergütung des Aufsichtsrats auch für die ge-

samte Wahlperiode festlegen.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im lnteresse der Gesellschaft
von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung für Organmitglieder einbezogen, soweit eine solche be-

steht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.

ilt.
Gesel lsc hafte ra ussch uss

s14
Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit

(1) Der Gesellschafterausschuss besteht aus vier Mitgliedern, die von der Haupt-
versammlung gewählt werden.

(2) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden vorbehaltlich einer an-

denrveitigen Festlegung der Amtszeit durch die Hauptversammlung bis zur Be-

endigung der Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das
vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Ge-
schäftsjahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet.
Die einmalige oder mehrmalige Wiederbestellung von Mitgliedern des Gesell-
schafterausschusses ist zulässig.

(3) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied des

Gesellschafterausschusses erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschie-
denen Mitglieds des Gesellschafterausschusses, soweit die Hauptversamm-
lung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt. Entsprechen-
des gilt, wenn eine Nachwahl wegen Wahlanfechtung notwendig wird.
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(4) Die Hauptversammlung kann für die Mitglieder des Gesellschafterausschus-
ses gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Bestellung
festzulegenden Reihenfolge Mitg lieder des Gesellschafterausschusses wer-
den, wenn Mitglieder des Gesellschafterausschusses, als deren Ersatzmitglie-
der sie bestellt wurden, vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Gesellschafteraus-
schuss ausscheiden, ohne dass ein Nachfolger gewählt wird. Tritt ein Ersatz-
mitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit
Beendigung der Hauptversammlung, in der eine Nachwahl nach vorstehen-
dem $ 14 Abs. (3) stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des
ausgeschiedenen Mitglieds des Gesellschafterausschusses. Erlischt das Amt
des an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds getretenen Ersatzmitglieds
infolge der Nachwahl, bedarf diese Nachwahl einer Mehrheit von drei Vierteln
der abgegebenen Stimmen. War das infolge einer Nachwahl ausgeschiedene
Ersatzmitglied für mehrere Mitglieder des Gesellschafterausschusses bestellt
worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf.

(5) Jedes Mitglied des Gesellschafterausschusses und jedes Ersatzmitglied kann
sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber
dem Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses oder, im Falle einer Amts-
niederlegung durch den Vorsitzenden, gegenüber seinem Stellvertreter mit ei-
ner Frist von zwei Wochen niederlegen. Der Vorsitzende des Gesellschafter-
ausschusses oder, im Falle der Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden,
sein Stellvertreter können die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist
verzichten.

(6) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses können von der Hauptver-
sammlung vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen werden. Der Beschluss bedarf
einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen um-
fasst.

(7) Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin können
nicht Mitglieder des Gesellschafterausschusses sein; die Mitgliedschaft im

Aufsichtsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie die Mitglied-
schaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft sind mit einer Mitgliedschaft im Gesell-
schafterausschuss vereinbar, soweit zwingende gesetzliche Vorschriften nicht
entgegenstehen.
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s15
Vorsitzender u nd Stel lvertreter

(1) Der Gesellschafterausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und
einen Stellvertreter. Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, in

der die Mitglieder des Gesellschafterausschusses neu gewählt worden sind,

erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es keiner besonderen Einladung. Bei der
Wahl des Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses übernimmt das an Le-

bensjah ren älteste M itg lied des Gesel lschafterausschusses den Vorsitz.

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters entspricht, soweit
nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mit-
glied des Gesellschafterausschusses.

(3) Stellvertreter haben die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Gesell-
schafterausschusses, wenn dieser verhindert ist. Unter mehreren Stellvertre-
tern gilt die bei ihrer Wahl bestimmte Reihenfolge.

(4) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus,
so hat der Gesellschafterausschuss jeweils unverzüglich eine Neuwahl votzu-
nehmen.

(5) Willenserklärungen des Gesellschafterausschusses werden namens des Ge-
sellschafterausschusses durch den Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert
ist, von seinem Stellvertreter abgegeben. DerVorsitzende und bei dessen Ver-
hinderung sein Stellvertreter sind ermächtigt, Erklärungen für den Gesellschaf-
terausschuss entgegenzu nehmen.

s16
Aufgaben und Befugnisse des Gesellschafterausschusses

(1) Der Gesellschafterausschuss hat die Aufgabe, die ihm von der Hauptver-
sammlung oder durch die Satzung übeftragenen Angelegenheiten durchzu-
führen.
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(2) Der Gesellschafterausschuss hat Vertretungsmacht sowie Geschäftsfüh-
rungsbefugnis für die Rechtsverhältnisse zwischen der Gesellschaft einerseits
und der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder ihren Organmitglie-
dern andererseits, Darüber hinaus übt er sämtliche Rechte aus oder im Zu-
sammenhang mit den von der Gesellschaft an der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin gehaltenen Anteilen aus; insbesondere obliegen ihm die Aus-
übung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der persönlich haftenden
Gesellschafterin und die Verfügung über die Anteile an der persönlich haften-
den Gesellschafterin.

(3) Der Gesellschafterausschuss hat die Aufgabe und das Recht, über die Zustim-
m u ng in Bezug auf zustimmu ngspflichtige Geschäftsführungsmaßnahmen mit
nahestehenden Personen gemäß S 1 1 1b Abs. 1 AktG zu entscheiden. Bei der
Beschlussfassung des Gesellschafterausschusses nach vorstehendem Satz
1 können diejenigen Mitglieder des Gesellschafterausschusses ihr Stimmrecht
nicht ausüben, die an dem Geschäft als nahestehende Personen beteiligt sind

oder bei denen die Besorgnis eines lnteressenkonfliktes auf Grund ihrer Be-

ziehungen zu der nahestehenden Person besteht. Verueigert der Gesellschaf-
terausschuss seine Zustimmung nach vorstehendem Satz 1, so kann die per-

sönlich haftende Gesellschafterin verlangen, dass die Hauptversammlung
über die Zustimmung beschließt. Die an dem Geschäft beteiligten naheste-
henden Personen dürfen ihr Stimmrecht bei der Beschlussfassung der Haupt-
versammlung nach vorstehendem Satz 3 weder für sich noch für andere aus-
üben. Dem Gesellschafterausschuss ist zudem die Pflicht übertragen, ein in-

ternes Verfahren gemäß S 111a Abs. 2Satz 2 AktG einzurichten, um regel-
mäßig zu bewerten, ob Geschäfte im ordentlichen Geschäftsgang und zu

marktüblichen Bedingungen mit nahestehenden Personen getätigt werden;
die an dem Geschäft beteiligten nahestehenden Personen sind von dem inter-
nen Verfahren ausgeschlossen.
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s17
Sitzungen und Beschlussfassungen

(1) Die Sitzungen des Gesellschafterausschusses werden vom Vorsitzenden un-
ter Einhaltung einer Frist von mindestens zehn Tagen einberufen, wobei der
Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet
werden. Die Einberufung kann schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels
sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel erfolgen. Der Vorsitzende
kann diese Frist in dringenden Fällen angemessen verkürzen und die Sitzung
auch mündlich oder fernmündlich einberufen. lm Übrigen gelten hinsichtlich
der Einberufung des Gesellschafterausschusses die Regelungen der Ge-
schäftsordnung für den Gesellschafterausschuss.

(2) Die Sitzungen des Gesellschafterausschusses werden vom Vorsitzenden ge-
leitet.

(3) Beschlüsse des Gesellschafterausschusses werden in der Regel in Sitzungen
gefasst. Auf Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglie-
der des Gesellschafterausschusses können Sitzungen auch in Form einer Te-
lefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel
(insbesondere Videokonferenz) abgehalten und einzelne Mitglieder des Ge-
sellschafterausschusses telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikati-
onsmittel (insbesondere Videokonferenz) zugeschaltet werden; in diesen Fäl-
len kann die Beschlussfassung im Wege der Telefonkonferenz oder mittels
sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonfe-
renz) erfolgen. Telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel
(insbesondere Videokonferenz) zugeschaltete Mitglieder des Gesellschafter-
ausschusses gelten als anwesend. Abwesende bzw. nicht telefonisch oder
über elektronische Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) teil-
nehmende oder zugeschaltete Mitglieder des Gesellschafterausschusses kön-
nen auch dadurch an der Beschlussfassung des Gesellschafterausschusses
teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Mitglied
des Gesellschafterausschusses überreichen lassen. Darüber hinaus können
sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während der Sitzung oder nach-
träglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden
angemessenen Frist auch mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail
oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel abgeben. Ein

Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der
Beschlussfassung besteht nicht.
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(4) Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der
Einladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung
mitgeteilt worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Gesellschafter-
ausschusses widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall
Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden des Gesellschafteraus-
schusses zu bestimmenden angemessenen Frist schriftlich, mündlich, fern-
mündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kom-
munikationsmittel der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme
abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied
des Gesellschafterausschusses innerhalb der Frist widersprochen hat.

(5) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen (im Sinne von

$ 17Abs. (3)) schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger ver-
gleichbarer Kommunikationsmittel sowie in Kombination der vorgenannten
Formen erfolgen, wenn der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses dies
unter Beachtung einer angemessenen Frist anordnet oder sich alle Mitglieder
des Gesellschafterausschusses an der Beschlussfassung beteiligen. Mitglie-
der, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in die-
sem Sinne an der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen
die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.

(6) Der Gesellschafterausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte
der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfas-
sung teilnimmt. ln jedem Fall müssen drei Mitglieder an der Beschlussfassung
teilnehmen. Abwesende bzw. nicht telefonisch oder über elektronische Kom-
munikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) teilnehmende oder zuge-
schaltete Mitglieder des Gesellschafterausschusses, die nach Maßgabe von $
17 Abs. (3) bzw. Abs. (5) ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei
der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der
Besch I ussfassung teil.

(7) Der Gesellschafterausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen, soweit nicht die Satzung zwingend etwas anderes be-
stimmt.
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(8) Über die Beschlüsse und Sitzungen (im Sinne von $ 17 Abs. (3)) des Gesell-
schafterausschusses sind Niederschriften zu fertigen, die von dem Leiter der
jeweiligen Sitzung oder bei Beschlüssen außerhalb von Sitzungen (im Sinne
von$ 17 Abs, (3)) vom Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses oder bei
dessen Verhinderung durch dessen Stellvertreter zu unterzeichnen sind, Das
Nähere bestimmt d ie Geschäftsord n u ng des Gesellschafterausschusses.

(9) Soweit nicht ausschließlich interne Organisationsfragen des Gesellschafter-
ausschusses betroffen sind, hat jedes Mitglied des Vorstands der persönlich
haftenden Gesellschafterin grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht bei den Sit-
zungen des Gesellschafterausschusses, sofern der Gesellschafterausschuss
im Einzelfall durch Beschluss keine abweichende Anordnung trift.

s18
Geschäftsordnung

(1) Der Gesellschafterausschuss gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif-
ten und der Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung.

(2) Soweit die Satzung es zulässt, kann der Gesellschafterausschuss ihm oblie-
gende Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf seinen Vorsitzen-
den oder einzelne seiner Mitglieder übertragen.

s1e
Vergütung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses

(1) Den Mitgliedern des Gesellschafterausschusses werden die in Ausübung ih-
res Amtes entstandenen notwendigen Auslagen erstattet, zu denen auch die
anfallende Umsatzsteuer gehört.

(2) Über die Höhe einer etwaigen Vergütung beschließt die Hauptversammlung,
Die Hauptversammlung kann die Vergütung des Gesellschafterausschusses
auch für die gesamte Wahlperiode festlegen.

(3) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden in eine im lnteresse der
Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensscha-
den-Haftpflichtversicherung für Organmitglieder einbezogen, soweit eine sol-
che besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.
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s20
Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Mitglieder des Gesellschafter-

ausschusses

S 116 AktG gilt für die Mitglieder des Gesellschafterausschusses entsprechend

tv.
Hauptversammlung

s21
Ort und Einberufung

(1) lnnerhalb der ersten acht Monate jedes Geschäftsjahres findet eine ordentli-
che Hauptversammlung der Aktionäre statt.

(2) Die Hauptversammlung wird vorbehaltlich der gesetzlichen Einberufungs-
rechte des Aufsichtsrats und einer Aktionärsminderheit durch die persönlich
haftende Gesellschafterin einberufen.

(3) Die Hauptversammlung findet nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz
der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt.

(4) Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzlich vorgeschriebenen
M indestfrist einzuberufen.

(5) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt vorzusehen, dass die
Hauptversammlungen der Gesellschaft, die bis zum Ablauf des 31. Au-
gust 2028 stattfinden, ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Be-
vollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten werden (virtuelle
Hauptversammlung).

s22
Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
in der Hauptversammlung sind die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister
eingetragen sind und sich rechtzeitig angemeldet haben.
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(2) Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mit-
geteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zuge-
hen. ln der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vor-
gesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs
sind hierbei nicht mitzurechnen.

(3) Die Anmeldung muss in Textform (S 126b BGB) oder auf einem sonstigen, von
der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg in deutscher
oder englischer Sprache erfolgen.

(4) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung
der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen der Textform (S 126b BGB), sofern in der Ein-
berufung keine Erleichterungen bestimmt werden. Die Einzelheiten für die Er-
teilung der Vollmachten, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der
Gesellschaft werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt ge-
macht. S 135 AktG bleibt unberührt.

(5) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt vorzusehen, dass Ak-
tionäre ihre Stimmen, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schrift-
lich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl),
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist auch ermächtigt, Bestimmungen
zum Umfang und Verfahren der Rechtsausübung nach vorstehendem Satz 1

zu treffen.

(6) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt vorzusehen, dass Ak-
tionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und
ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer
Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben
können (Online-Teilnahme). Die persönlich haftende Gesellschafterin ist auch
ermächtigt, Bestimmungen zu Umfang und Verfahren der Teilnahme und

Rechtsausübung nach vorstehendem Satz 1 zu treffen.

(7) ln der Hauptversammlung haben die Mitglieder des Vorstands der persönlich
haftenden Gesellschafterin ein Tei lnahmerecht.
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s23
Leitu ng der Hauptversammlu ng

(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein von ihm bestimmtes anderes Mit-
glied des Aufsichtsrats führt den Vorsitz in der Hauptversammlung. Für den
Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch ein von ihm bestimm-
tes Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, wird der Vorsitzende der
Hauptversammlung durch den Aufsichtsrat gewählt. Wählt der Aufsichtsrat
den Vorsitzenden nicht, so ist dieser durch die Hauptversammlung unter dem

Vorsitz einer von der persönlich haftenden Gesellschafterin hierfür bestimmten
Person zu wählen.

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und regelt den Ablauf der
Hauptversammlung. Er kann sich hierbei, insbesondere bei der Ausübung des
Hausrechts, der Unterstützung von Hilfspersonen bedienen. Er bestimmt die
Reihenfolge der Redner und der Behandlung der Tagesordnungspunkte sowie
die Form, das Verfahren und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung und

kann, soweit gesetzlich zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich zu-
sammengehörigen Beschlussgegenständen zu einem Abstimmungspunkt ent-
scheiden.

(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Rederecht der Aktionäre sowie
Fragen der Aktionäre im Sinne des $ 131 Abs. 1 Satz 1 AktG, Nachfragen im

Sinne des $ 131 Abs. 1d Satz 1 AktG und Fragen zu neuen Sachverhalten im
Sinne des $ 131 Abs. 1e Satz l AktG zeitlich angemessen zu beschränken.
Er kann dabei insbesondere Beschränkungen der Redezeit, der Fragezeit
(einschließlich der Zeilfür Nachfragen und Fragen zu neuen Sachverhalten)
oder der zusammengenommenen Rede- und Fragezeit (einschließlich der Zeit
für Nachfragen und Fragen zu neuen Sachverhalten) sowie den angemesse-
nen zeitlichen Rahmen für den gesamten Hauptversammlungsverlauf, für ein-
zelne Gegenstände der Tagesordnung und für einzelne Redner zu Beginn

oder während des Verlaufs der Hauptversammlung angemessen festlegen;
das schließt insbesondere auch die Möglichkeit ein, edorderlichenfalls die
Wortmeldeliste vorzeitig zu schließen und den Schluss der Debatte anzuord-
nen.
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s24
Ü bertragung der Hauptversammlung

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, die Bild- und Tonüber-
tragung der Hauptversammlung zuzulassen. Die näheren Einzelheiten regelt
die persönlich haftende Gesellschafterin.

(2) Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats und Mitgliedern des Gesell-
schafterausschusses an der Hauptversammlung kann in Abstimmung mit dem

Versammlungsleiter im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, sofern
das Mitglied des Aufsichtsrats oder des Gesellschafterausschusses seinen
Wohnsitz im Ausland hat oder am Tag der Hauptversammlung an der Teil-
nahme gehindert ist oder mit erheblichem Zeit- oder Kostenaufiruand verbun-
dene Reisen zum Ort der Hauptversammlung in Kauf nehmen müsste oder
wenn die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische

Präsenz derAktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversamm-
lung abgehalten wird.

s25
Beschlussfassung

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme

(2) Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfa-
cher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals ge-

fasst, sofern nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder dieser Sat-
zung eine höhere Mehrheit erforderlich ist.

(3) Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die erforderliche Stimmenmehrheit
nicht erreicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den Personen statt, die die
höchsten Stimmzahlen erhalten haben. Bei der Stichwahl entscheidet die
höchste Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das durch den Vorsitzenden zu

ziehende Los.
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(4) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedüden der Zustimmung der persön-

lich haftenden Gesellschafterin, soweit sie Angelegenheiten betreffen, für die
bei einer Kommanditgesellschaft das Einverständnis der persönlich haftenden
Gesellschafter und der Kommanditisten erforderlich ist. S 285 Abs. 2 Satz 2
AktG bleibt unberührt. Soweit die Beschlüsse der Hauptversammlung der Zu-
stimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin bedürfen, erklärt diese in
der Hauptversammlung, ob den Beschlüssen zugestimmt wird oder ob diese
abgelehnt werden.

D.

JAHRESABSCHLUSS UND GEWINNVERWENDUNG

s26
Rechnungslegung

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat den Jahresabschluss und, soweit
gesetzlich vorgeschrieben, den Lagebericht sowie, soweit gesetzlich vorge-
schrieben, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das jeweils

vorangegangene Geschäftsjahr innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustel-
len und diese Unterlagen unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem Abschluss-
prüfer vorzulegen. Zugleich hat die persönlich haftende Gesellschafterin dem
Aufsichtsrat einen Vorschlag vorzulegen, den sie der Hauptversammlung für
die Verwendung des Bilanzgewinns machen will.

(2) Der Aufsichtsrat erteilt den Auftrag zur Prüfung durch den Abschlussprüfer,
Vor der Zuleitung des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers an den Auf-
sichtsrat ist der persönlich haftenden Gesellschafterin Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben.

(3) Die persönlich haftende Gesellschafterin kann bei Aufstellung des Jahresab-
schlusses mit Zustimmung des Gesellschafterausschusses Beträge bis zur
Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie ist

darüber hinaus mit Zustimmung des Gesellschafterausschusses ermächtigt,
weitere Beträge bis zu einem Viertel des Jahresüberschusses in andere Ge-
winnrücklagen einzustellen, solange und soweit die anderen Gewinnrücklagen
die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen und auch nach der Einstellung
nicht übersteigen würden und soweit der verbleibende Bilanzgewinn nicht 4 %
des Grundkapitals unterschreitet.
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(4) Der Jahresabschluss wird durch Beschluss der Hauptversammlung mit Zu-
stimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin festgestellt.

s27
Gewi nnverwend u n g u nd ordentl iche Hau ptversamml u n g

(1) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des
Geschäftsjahres über die Venruendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung
der persönlich haftenden Gesellschafterin, der Mitglieder des Aufsichtsrats
und der Mitglieder des Gesellschafterausschusses sowie über die Wahl des
Absch lussprüfers (ordentliche Hauptversamm lu ng).

(2) Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am

Grundkapital.

(3) lm Falle der Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung der
neuen Aktien abweichend von S 60 AktG bestimmt werden.

(4) Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung eine
Veruuendung des Bilanzgewinns im Wege einer Sachausschüttung beschlie-
ßen. Sie kann in dem Beschluss über die Venruendung des Bilanzgewinns Be-
träge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen.
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E.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

s28
Gründungsaufwand und Kosten des Formwechsels

(1) Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Gerichts- und Notar-
kosten einschließlich der Kosten der Veröffentlichung sowie sonstige Rechts-
und Steuerberatungskosten bis zu einem Gesamtbetrag von

EUR 4.000,00 (in Worten: viertausend Euro)

(2) Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufiryand in Bezug auf den Formwechsel
der mutares AG in die Mutares SE & Co. KGaA im Gesamtbetrag von bis zu

EUR 400.000,00 (in Worten: vierhunderttausend Euro).

s2e
Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der Satzung ganz oder teilweise den ge-

setzlichen Vorschriften nicht entsprechen, unwirksam sein oder ihre Wirksamkeit
später verlieren oder sollte sich in der Satzung eine Lücke herausstellen, so wird
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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